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Nationalfonds schreibt Nationales Forschungs-
Programm aus: 'Frauen in Recht und Gesellschaft

- Wege zur Gleichstellung'

Nach 12-jähriger verfassungsrecht-
licher Gleichstellung von Mann und
Frau in der Schweiz: Auftrag noch nicht
erfüllt

In der Schweiz erreicht das durch-
schnittliche Einkommen der Arbeitneh-
merinnen nur etwa zwei Drittel des mittle-
ren Salärs der männlichen Kollegen, und
lediglich 5% der Kaderpositionen in den
Unternehmen werden durch Frauen be-
setzt. Ein ähnliches Bild bietet sich in den
freien Berufen: nur 16% der Ärzte sind
Frauen. In den meisten Nachbarländern
praktizieren dagegen etwa 50% Ärztin-
nen. Zwölf Jahre, nachdem die Gleich-
Stellung mit Art. 4, Abs. 2 der Bundesver-
fassung vorgeschrieben wurde, sind noch
geschlechtsspezifische Diskriminierungen
zum Beispiel bei den Löhnen, den Karrie-
rechancen, im Steuerrecht, der Sozial-
Versicherung oder bei der Verteilung der
Hausarbeit zu beobachten. Der Schwei-
zerische Nationalfonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung schreibt
deshalb ein Nationales Forschungspro-
gramm (NFP 35) mit dem Thema 'Frauen
in Recht und Gesellschaft - Wege zur
Gleichstellung'aus. Fürdie Durchführung
dieses vom Bundesrat beschlossenen
Forschungsprogramms steht ein Gesamt-
betrag von 6 Mio. Franken zur Verfügung.
Die Dauer der Forschungsarbeiten be-

trägt fünf Jahre. Ausschreibungsunterla-
gen können beim Schweizerischen Natio-
nalfonds angefordert werden. Projektvor-
schläge werden bis zum 30. Juni 1992

entgegengenommen.

Unbefriedigende Frauenforschung in
der Schweiz

Im internationalen Vergleich ist der
Stand der Frauenforschung in der Schweiz
unbefriedigend. Die wenigen, bisher vor-
liegenden Studien beklagen sehr häufig
die bestehenden Kenntnislücken und die

mangelhafte Quellenlage in unserem
Land. Ein wesentlicher Grund für diese
Situation ist der Umstand, dass Frauen-
forschung an den Schweizer Université-
ten nicht institutionalisiert ist. Die For-
scherinnen und Forschungsgruppen des
Nationalen Forschungsprogramms NFP
35 werden mit ihren Arbeiten somit ent-
scheidende Impulse für die Frauenfor-
schung in der Schweiz bringen.

Hindernisse bei der Gleichstellung be-
dürfen wissenschaftlicher Erklärung

Die Programmverantwortlichen haben
drei Forschungsschwerpunkte gesetzt.
Vorrangig sind die Untersuchung und der
Vergleich der bestehenden Gleichstel-
lungsmodelle in verschiedenen gesell-
schaftlichen Bereichen. In einem zweiten
Schwerpunkt müssen die sozialen und

psychologischen Rahmenbedingungen
geprüft werden, welche der Verwirklichung
der Gleichstellung entgegenstehen. Dazu

gehört unter anderem auch die Analyse
typisch' weiblicher und männlicher Ver-
haltensmuster: Strategien etwa, mit de-
nen sich Männer Gleichstellungsmass-
nahmen widersetzen, aber auch die zu-
rückhaltende Inanspruchnahme des
Rechts durch Frauen bei offenkundigen
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Benachteiligungen. Hochschulnachrichten
Massnahmenvorschläge für eine
erfolgreiche Gleichstellungspolitik

Die Verantwortlichen des Nationalen
Forschungsprogramms beabsichtigen
eine rasche Umsetzung ihrer Erkenntnis-
se in konkrete Handlungsmöglichkeiten.
Deshalb sieht der dritte Forschungs-
Schwerpunkt die Erarbeitung gangbarer
Handlungswege vor, die zur Verwirkli-
chung der Chancengleichheit beitragen.
So können u.a. die Entwicklung der juristi-
sehen Grundlagen für positive Massnah-
men, wie zum Beispiel die Quotenrege-
lung, erarbeitet werden. Ferner ist die
Frage der Gleichwertigkeit von Haus- und
Erwerbsarbeit mit ihren Auswirkungen auf
die Sozialversicherungen von Interesse.
Als Gegenstand von Forschungsarbeiten
bietet sich aber auch der Entwurf von
Bildungsmodellen an, welche die Frauen
auf eine den Männern gleichgeordnete
Rolle in der Gesellschaft vorbereiten.
Forschungsanstrengungen können auch
Hilfs- und Beziehungsnetzen - Tages-
schulen etwa oder Selbsthilfegruppen -
gelten. Insbesondere wäre dabei zu prü-
fen, in welchem Masse einzelne Perso-
nen oder Einrichtungen, welche eine ent-
sprechende Infrastruktur aufbauen, un-
terstützt werden können. - Zusätzliche
Auskünfte erteilen:
Frau PD Dr. Th.-H. Ballmer-Cao, Pro-
grammleiterin NFP 35, Soziologisches
Institut, Universität Zürich, Rämistrasse
69,8001 Zürich, Tel.: 01 / 257 21 67 oder
Beckenwäldi 15,8207 Schaffhausen, Tel. :

053 / 33 48 20
Dr. Christian Mottas, Schweizerischer
Nationalfonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung, Wildhainweg 20,
3001 Bern, Tel.: 031 / 27 22 22

ETH Zürich
Auf den 1. Januar wurde Silvia Dorn-

Mühlebach als Professorinfür angewand-
te Entomologie an die ETH Zürich beru-
fen. Die Professur ist dem Institut für Rlan-
zenwissenschaften zugeordnet.

Nachdem der Präsident der ETHZ der
Frauenförderung höchste Priorität zuer-
kennt, soll auf dem Hönggerberg nun
ebenfalls eine Kinderkrippe entstehen.
Die interessierte Elternvereinigung hofft,
dank der Unterstützung durch die Schul-
leitung ihr Projekt bald an die Betreiber
übergeben zu können.

Für den Kongress der 'Society of
Women Engineers', der vom 22. - 28.
Juni 1992 in Orlando/Florida stattfindet,
empfiehlt Frau Dr. von Salis von der
Frauenanlaufsteile den Teilnehmerinnen,
ein Charterarrangement zu buchen und
'dann Partner und Kinder in Disney World
zu parkieren, während Sie am Treffen teil-
nehmen'.

Kein Zentrum für Geschlechterfragen
in Zürich

Seit Oktober 1990 setzte sich eine
Kommission mit der Frage auseinander,
ob an der ETHZ ein 'Zentrum für Ge-
schlechterfragen in Lehre und Forschung'
errichtet werden soll. Prof. Würgler be-
richtet im Bulletin der ETH über eine Sit-

zung vom 18. Februar 1992: 'Die Konfe-
renz hat den Antrag mit einem Stimmen-
Verhältnis von 14:10 verworfen, wobei
das negative Ergebnis durch die mehr-
heitlich ablehnende Haltung der Profes-
soren zustande kam.' Der Altematiwor-
schlag, eine Gastprofessur zu errichten,
wurde angenommen.
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